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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

Rechtssatz

Hinsichtlich der Beweiskraft einer Zeugenaussage kommt es nicht auf die Einhaltung einzelner Formvorschriften,

sondern auf den Inhalt der protokollierten Aussage an.

Schlagworte

Beweismittel Zeugenbeweis freie Beweiswürdigung
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